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Teilnahmebestimmungen
für den Esslinger Mittelaltermarkt 2011
von Dienstag, 22. November bis Donnerstag, 22. Dezember
der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST)


(nachfolgend auch „Veranstalter“ genannt)

(Stand Juli 2011)

· Ziele
Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH veranstaltet auch in diesem Jahr den Mittelaltermarkt auf dem Rathausplatz, Rathausgasse, kleinen Markt sowie auf dem Hafenmarkt mit einem umfassen-den Rahmenprogramm. 
In dem Bestreben der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST), als Veranstalter, einen für die Besucher attraktiven, aber auch für die Beschicker ertragreichen Markt zu schaffen, werden auch in diesem Jahr erhebliche Bemühungen unternommen und Rahmenvoraussetzungen geschaffen. Diese Ziele, insbesondere der persönliche Markterfolg der Beschicker, können besonders durch inhabergeführte Marktstände, die Einhaltung bzw. Steigerung der Angebotsqualität der Sortimente, handwerklichen Vorführungen und dem professionellen Erscheinungsbild der Marktstände, welches u. a. durch die Dekoration und Sauberkeit stark beeinflussbar ist, gesteigert werden. 

Aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen hat die EST als Veranstalter ein schriftliches Sicherheitskonzept entwickelt und mit der Stadtverwaltung sowie einem externen Gutachter abgestimmt. Die Sicherheits-vorschriften werden ab diesem Jahr hinsichtlich Brand- und Personenschutz sowie durch Erhöhung der Flucht- und Rettungswege nochmals verstärkt.
· Dauer des Marktes

Der Esslinger Mittelaltermarkt 2011 beginnt am Dienstag, 22. November mit der Eröffnungsfeier um 18.00 Uhr und dauert bis Donnerstag, 22. Dezember. Dies sind insgesamt 31 Markttage.

· Eröffnung

Die Eröffnung des Mittelaltermarktes & Weihnachtsmarktes 2011 durch Herrn Oberbürgermeister 

Dr. Zieger ist geplant für Dienstag, 22. November um 18.00 Uhr. Mit dem Verkauf an den Ständen muss ab 16:00 Uhr begonnen werden. 

· Auf-/Abbau der Stände 

In der Aufbauphase ist nur noch ein Fahrzeug mit entsprechender Sichtkarte pro Stand auf der Marktfläche zulässig, da Rettungswege zu jeder Zeit freigehalten werden müssen. Diese und die entsprechenden Informationen erhalten Sie später in einem separaten Schreiben. 
Der Standaufbau ist für das Jahr 2011 wie folgt geplant (Änderungen sind möglich):

Mittwoch 16. November, ab frühestens 10:00 Uhr

Anlieferung und Aufbau der Gastronomiestände

Donnerstag, 17. November bis Samstag 19. November, jeweils 8:00-22:00 Uhr
Aufbau der eigenen Stände und Anlieferung 

Totensonntag, 20. November

keine Anlieferung und kein Aufbau möglich

Montag, 21. November, 8:00–22:00 Uhr

Anlieferung, Aufbau, Einräumen und Dekoration Marktbeschicker 
Dienstag, 22. November

Für die Einrichtung und Gestaltung Ihres Standes haben Sie nochmals bis ca. 11:00 Uhr Zeit.

Abnahme der Stände durch Veranstalter und Behörden ab 11:00 Uhr

Verkaufsbeginn 16:00 Uhr

Bitte beachten Sie auch, dass Anschlüsse für Frisch- bzw. Abwasser und Strom für alle zugänglich sein müssen. Sollte die Zugänglichkeit zu den Anschlüssen behindert sein, wird der Veranstalter Umbau-maßnahmen zu Lasten des Verursachers vornehmen.

Der Standabbau ist für das Jahr 2011 wie folgt geplant:

Donnerstag, 22. Dezember 

Der Abbau kann frühestens am Donnerstag, 22. Dezember 2011 ab 20.30 Uhr beginnen und muss bis spätestens Freitag, 23. Dezember 2011 um 22.00 Uhr beendet sein. Vor der Abreise erfolgt eine Abnahme durch einen Vertreter der EST.

Nach Ende des Abbaus muss jeder seinen Standplatz reinigen und in einem besenreinen Zustand hinterlassen. Der Müll muss zum Container gebracht werden. 

Hinweise: Der Müll ist sortiert anzuliefern. Das verwendete Tannenreisig ist in dem dafür vorgesehenen Container zu entsorgen. 

Aufgrund der gestiegenen Stromkosten auf dem Markt hat die EST in 2010 ein Defizit erzielt. Ab 2011 wird abgestrebt, möglichst verursachergerecht den Strombedarf zu ermitteln. Dieser wird mit per vertrag vereinbarten Pauschalen verrechnet. Vergleiche Punkt Marktentgelt, Punkt 2.
Wichtig: Alle Gastronomiestände müssen eigene Zählervorrichtungen mitbringen. Diese Elektrozähler werden am Donnerstag, 22. Dezember 2011 im Laufe des Tages von einem Vertreter des Städtischen Baubetrieb Esslingen abgelesen und der Verbrauch ist durch Unterzeichnung durch den Beschicker zu bestätigen. Nicht unterschriebene Zählerstände werden seitens des Marktmeisters und des Veranstalters aufgenommen und werden dem Beschicker in Rechnung gestellt. 

Ein Einspruch gegen die so ermittelten Stromkosten wird nur akzeptiert, soweit die angebliche Unrichtigkeit durch den Beschicker im Einzelnen begründet wird und sich diese Einwände als richtig herausstellen.

Die Stromrechnungen und gegebenenfalls Rechnungen für die Nutzung von Kabelbrücken werden im Frühjahr 2011 verschickt. Nur wenn die Stromrechnung und die Rechnung für die Kabelbrücken voll-ständig bezahlt sind, erfolgt eine Bearbeitung der Bewerbung des betroffenen Beschickers für den Esslinger Mittelalter & Weihnachtsmarkt des Folgejahres.

· Als Marktbeschicker verpflichten Sie sich: 

1. einen möglichst authentischen mittelalterlichen Marktstand aufzustellen. Alle sichtbaren Teile sollten ausschließlich aus Holz und Naturplanen bestehen. Alles andere wird verdeckt. Zeituntypische Gegenstände sind nur verdeckt aufzubewahren. Als Transportmittel sind z. B. Körbe erwünscht. Von Seiten der EST wird darauf hingewiesen, dass die Gestaltung und die vollständige Abdeckung aller zeituntypischen Gegenstände das wesentliche Kriterium des Marktes darstellt. Auf Dekoration mit Tannengrün soll, aus Brandschutzgründen, ab diesem Jahr eher verzichtet werden; wünschenswert sind schwer entflammbare Stoffe oder Tücher.
2. allgemeine Umgangsformen, Kleidung und Sprache in Bezug auf die mittelalterliche Zeit zu wahren.

3. elektrisches Licht nur in Maßen zu verwenden. Zusätzliches Licht wie Kerzen, Laternen, Öllampen oder Fackeln sind Pflicht. Halogenstrahler sind unzulässig. Elektrische Lichter müssen optisch ansprechend verkleidet werden. Im Falle eines Stromausfalles muss jeder Stand eine Taschenlampe griffbereit zur Verfügung haben.


4. Jeder Veranstaltungsteilnehmer ist dazu verpflichtet seine Hunde auf dem Veranstaltungsgelände während der gesamten Aufbau-, Veranstaltungs- und Abbauzeiten immer und konsequent anzuleinen.
5. Die Öffnungszeiten am Eröffnungstag, den 22. November 2011 von 16:00-20:30 Uhr, ansonsten montags bis sonntags, 11:00-20:30 Uhr verbindlich einzuhalten und Ihre Waren während der gesamten Öffnungszeit zum Verkauf bereit zu halten. Ein Verkauf bis 20:30 Uhr ist sicherzustellen. Ein Verkauf nach 20:30 Uhr ist nicht zulässig.
6. ausschließlich mit verkehrssicheren und TÜV-geprüften Fahrzeugen zum Markt anzureisen, die nur zum Liefern der Waren auf den Platz gefahren werden dürfen und eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn vom Markt entfernt werden müssen.
7. nur die in der Anmeldung detailliert aufgeführten und vom Veranstalter zugelassenen Waren oder Dienstleistungen anzubieten.

8. zur allgemeinen Mitarbeit an gemeinsamen, von der EST, dem Marktmeister, dem Organisations-team sowie Arbeitsteams wie beispielsweise dem Aufbauteam festgelegten Aufgaben.

9. Flucht- und Rettungswege zu jeder Zeit frei zu halten.

10. während der Präsenz auf dem Mittelaltermarkt keine in Konkurrenz zur EST stehenden Veranstaltungen durchzuführen, zu beschicken oder zu bewerben. Hierunter werden insbesondere Veranstaltungen im Umkreis von 70 km von Esslingen verstanden. 
11. die Reinigung Ihres Standplatzes und der Gasse davor regelmäßig selbst zu übernehmen und den angefallenen Müll in die dafür vorgesehenen Container zu entsorgen. Müllentsorgung findet täglich von 10.00-11.00 und 20.30-21.30 Uhr getrennt nach Kartonagen (zerkleinert), Glas und Restmüll und Verpackungsmüll (Gelber Sack) statt. Biomüll wird nicht gesondert gesammelt, sondern dem Restmüll beigegeben. Weitere Infos zur Mülltrennung unter www.awb-es.de/waswohin.html. Genauere Angaben zu den Müllgebühren erhalten Sie zu Marktbeginn. Müllanlieferungen außerhalb dieser Zeiten sind nicht zulässig. Für Altfett steht in der Müllstation ein Fass bereit. Bitte nicht mehr mit dem Restmüll entsorgen. Pfannenreste und Fette dürfen nicht auf die Straße geleert werden.
Wir sind auf Ihre aktive Mithilfe beim Recycling und bei der Mülltrennung angewiesen. Wir streben für 2011 eine erhebliche Müllreduzierung und verbesserte Mülltrennung an. Dazu werden zurzeit die Möglichkeiten der Abgabe von kostenpflichtigen Müllsäcken geprüft.

Das Grüngut muss in einem gesonderten Container entsorgt werden. Bäume und große Zweige müssen zerkleinert werden. Die Grüngutcontainer stehen an der Abt-Fulrad-Straße, Stadtkirche (Nähe Marktplatz). 


12. eine Gewerbegenehmigung, Versicherungsnachweise für Angestellte, Gesundheitszeugnisse und Ähnliches für Kontrollen bereit zu halten.

13. einen funktionstüchtigen, TÜV- geprüften 6 kg ABC-Feuerlöscher und ein Leck-Such-Spray am Stand bereit zu haben (wichtige Auflage der Feuerwehr). 
14. keine elektrischen Heizgeräte oder Gasheizungen zu betreiben. Eine Ausnahme stellen Katalytöfen   dar.
15. die Fläche vor seinem Stand bis zur Straßenmitte nach dem täglichen Betriebsende kehren und den Müll entsorgen.
16. für den Außenbereich und die Belastung geeignete elektrische Kabel und Verteilerdosen zu verwenden. Bitte beachten Sie die Informationen auf beiliegendem, einseitigem Merkblatt „Elektroanlagen“.

17. eine Haftpflichtversicherung für Schäden an Rechtsgütern Dritter abzuschließen und während der Veranstaltung aufrechtzuerhalten. 

18. den Anweisungen der EST und/ oder deren beauftragtem Marktmeister unbedingt Folge zu leisten.

· Als Gastronom verpflichten Sie sich zusätzlich:

1. beim Umgang mit Lebensmitteln die Lebensmittelhygieneverordnung und das Infektionsschutzgesetz zu beachten. Hinweise zum sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln entnehmen Sie bitte dem „Leitfaden über den Umgang mit Lebensmitteln bei Vereins- und Straßenfesten“ des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg. Er kann entweder kostenlos beim Ministerium angefordert werden oder unter www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/allgemein/bro_leitfaden.pdf heruntergeladen werden.
Wichtig: Tierhaltung ist in Betrieben dieser Art verboten.

2. jegliche Getränke nur in festgelegten Tongefäßen anzubieten. Speisen dürfen ebenfalls nur in Mehrweggeschirr aus Ton, Holz oder mit Papierservietten verkauft werden. 

3. Stehtische müssen so konstruiert sein, dass sie im Notfall von max. zwei Personen bewegbar sind.

4. alle modernen Einrichtungen (Spüleinrichtungen, Zapfanlagen, Warmwassergeräte usw.) nicht einfach hinter den Stand oder offen zu platzieren, sondern sie entsprechend zu verkleiden oder abzudecken.


5. Wasser- und Abwasserschläuche sowie Kabel müssen verdeckt in einem gesicherten und markierten Kabelabdeckungssystem verlegt werden. Rutschige oder andere Abdeckungen, einfache Gummimatten und Abdeckungen, die 5 cm Höhe überschreiten, werden vom Veranstalter nicht akzeptiert. 


6. für die Kunden sind ausreichend Körbe für Abfälle am Stand aufzustellen.


7. eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen und der EST eine Kopie des Versicherungs-nachweises zukommen zu lassen. Hierbei muss die Deckungssumme für Personen und Sach-schäden bei mindestens 3 Mio. Euro liegen.
· Marktentgelt

1. Marktentgelt 
Vom Beschicker ist das dem beiliegenden Vertrag über die Zulassung zu entnehmende Markt-entgelt zu entrichten. Zusätzlich weist der Veranstalter darauf hin, dass das Ordnungsamt eine Gebühr betreffend die Konzession für den Ausschank alkoholischer Getränke erhebt, die nach der jeweils gültigen Gebührenordnung berechnet wird.

2. Energiepauschale
Es wird eine jeweils vom Veranstalter festzusetzende Energieumlage erhoben, die die Kosten für Stromanschlusskosten, Verbrauchskosten von Strom und Holz abdecken soll. Diese ist i.d.R. in dem im Vertrag festgehaltenen Standgeld netto beinhaltet. Die Energiepauschale beträgt zurzeit für 

Handwerker






    0 €

Händler






100 €

gastronomische Betriebe mit Normalstrom


200 €

gastronomische Betriebe mit „Kochstromverbrauch“

400 €

gastronomische Betriebe mit Holzofen



200 € pro Ofen

3. Wohn- und Heizlüfterpauschale für das Wohnen auf dem Vogelsangareal
Die EST hat in den letzten Jahren ein Defizit aufgrund der gestiegenen Stromkosten erwirtschaftet. Zur Refinanzierung werden ab diesem Jahr 2 Pauschalen eingeführt:
pro Fahrzeug als Wohnpauschale 



  50 €
pro Heizlüfter als Pauschale 




150 €
Die Wohnpauschale wird pro Stellplatz berechnet. Der Heizlüfter wird extra nach entsprechender Kontrolle abgerechnet. Die Bezahlung erfolgt vor Ort. 

· Marktmeister – Peter Krause

Die Beschicker wie auch der Veranstalter können auf die Unterstützung von Peter Krause als Marktmeister und Aufsichtsdienst zurückgreifen, der den Esslinger Mittelaltermarkt begleitet. Er unterstützt beim Aufbau und koordiniert den Marktablauf bis zum Zeitpunkt des Abbaus. Dem Marktmeister ist in Ausübung seines Dienstes der Zutritt zu den Verkaufsständen jederzeit zu gestatten. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. 

· GEMA
Grundsätzlich ist das Abspielen von Tonträgermusik während der gesamten Marktdauer nicht gestattet. Wird entgegen dieser Vereinbarung trotzdem Musik abgespielt, haftet der Beschicker im Falle von GEMA-Forderungen gegenüber dem Veranstalter für sämtliche daraus resultierenden Kosten und stellt den Veranstalter von Forderungen Dritter und der GEMA frei.

· Lärmschutz

An und um die komplette Marktzone sowie um das Vogelsangareal arbeiten und wohnen zahlreiche Menschen. Deshalb gelten die gesetzlichen Lärmschutzvorgaben. Die Nachtruhe von 22:00 bis 06:30 Uhr ist einzuhalten.

· Sicherheit – Feuerschutz

Vor oder kurz nach Marktbeginn wird eine Begehung der Feuerwehr und des Baurechtsamtes der Marktfläche mit ihren Aufbauten erfolgen. Marktstände, Vordächer, die nicht, wie vereinbart, und nach Vertrag aufgebaut wurden, müssen auf Kosten des Standinhabers zurückgebaut werden, da sonst keine Inbetriebnahme erfolgen kann.  

Die meisten Unfälle mit Gasflaschen basieren auf deren unsachgemäßen Gebrauch durch das Standpersonal. Für die Inbetriebnahme des Standes ist es absolut erforderlich, dass Sie fach- und sachkundiges Standpersonal einsetzen, welches die Sicherheitsauflagen umsetzen und einhalten kann.  Mobile Propangas-installationen stellen ein erhöhtes Risiko für Feuerschäden dar. 

Ab 2011 wird die Abnahme der Propangasanlagen zu Beginn des Marktes wieder von einem externen Sachverständigen durchgeführt. Ebenso finden während des gesamten Marktes Gaskontrollen statt.  

Es ist hierzu unbedingt das beigefügte zweiseitige, rote Merkblatt zu beachten und streng einzuhalten. Bei nicht ordnungsgemäßer Umsetzung und Beachtung des Merkblattes stellt der Beschicker den Veranstalter von sämtlichen in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten und Schäden und gegen ihn geltend gemachten Forderungen Dritter frei. Bei Verstößen gegen die Sicherheitsbestimmungen des Merkblattes behält sich der Veranstalter die Schließung des Standes vor, bis die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen umgesetzt ist.

Ein Statiknachweis für begehbare Stände und fliegende Bauten ist durch ein Prüfbuch beim Baurechts-amt (Ansprechpartner Hr. Urban Tel. 0711-3512-2887) vor der Aufbauphase zu erbringen.

Achtung: Bitte halten Sie die Merkblätter „Brand- und Personenschutz“ sowie „Fliegende Bauten“ unbedingt ein. Bei Fragen können Sie sich direkt an das Esslinger Baurechtsamt wenden.

· Haftung und Vertragsstrafe

Der Platz wird vom Veranstalter in dem Zustand zur Verfügung gestellt, in dem er sich bei der Zuweisung befindet. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Gewähr. 

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegen den Veranstalter sind ausge-schlossen, soweit der Schaden nicht vom Veranstalter vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Ausgenommen von dieser Haftungsfreistellung sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Beschicker haben die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums gegen Gefahren jeder Art selbst zu treffen. Der Veranstalter übernimmt durch die den Aufsichtsdienst in der Nacht keinerlei Risiko; insbesondere haftet der Veranstalter nicht bei Diebstahl oder Beschädigung von Waren und sonstigem Eigentum des Beschickers durch Dritte.
Der Beschicker haftet dem Veranstalter für jegliche Schäden, insbesondere Personen- und Sachschäden (u.a. Beschädigungen des Straßenbelages, Beschädigungen an benachbarten Gebäuden und der Beleuchtungseinrichtungen im ausgewiesenen Standbereich), die durch seinen Stand, durch ihn selbst oder seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen verursacht werden, und stellt ihn von Ansprüchen Dritter frei, die in diesem Zusammenhang gegen den Veranstalter gestellt werden; dies gilt nicht, soweit dem Beschicker bzw. seinen Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen kein Verschulden zur Last fällt. Entsprechendes gilt, wenn der Beschicker gegen Regelungen dieser Teilnahmebestimmungen oder sonstiger Vertragsbestimmungen verstößt.

Im Übrigen richtet sich die Haftung der Beschicker nach den gesetzlichen Vorschriften.

Kann der Beschicker den Mittelaltermarkt mit dem zugelassenen Stand aus irgendwelchen Gründen nicht beschicken, ist er verpflichtet dieses dem Veranstalter so schnell wie möglich mitzuteilen, damit der Veranstalter in Abstimmung mit dem Organisationsteam den Platz anderweitig vergeben kann. Findet eine solche Mitteilung nicht statt oder verzichtet der Beschicker freiwillig auf eine Teilnahme, kann der Veranstalter das Standgeld geltend machen, sofern nicht eine anderweitige Standvergabe möglich ist. 

· Kaution

Die EST erhebt zur Sicherstellung der Wahrung der Teilnahmebestimmungen eine Kaution von 100 € für Handwerker und Händler und von 250 € für Gastronomen. Wurde die Kaution des Vorjahres vom Veranstalter einbehalten und nicht wegen Verstoßes gegen Teilnahmebestimmungen durch den Beschicker aufgebraucht, wird diese für das aktuelle Jahr angerechnet.

· Widerruf der Zulassung und Kündigung des Vertrages

Die Zulassung kann zu jedem Zeitpunkt entschädigungslos widerrufen werden und der Vertrag entschädigungslos fristlos gekündigt werden, wenn der Beschicker die Regelungen dieser Teil-nahmebestimmungen nicht einhält und dem auch nach Abmahnung bzw. einer vom Veranstalter gesetzten Nachfrist nicht abhilft. 

· Rechtsanspruch auf Zulassung

Aus der Zulassung als Beschicker zum Mittelaltermarkt kann kein Rechtsanspruch auf Zulassung für künftige Mittelalter- und Weihnachtsmärkte abgeleitet werden. 

Zudem haben Bewerber/Beschicker keinen Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bestimmten Standplatzes innerhalb des Marktgeländes. 

Die Vergabe der Standplätze richtet sich allein nach den einschlägigen Bestimmungen und dem Gestaltungs- und Auswahlermessen des Veranstalters. Eine nicht nur unwesentliche Verletzung von Teilnahmebestimmungen durch den Beschicker, seine Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen oder eine von ihm zu vertretende sonstige Störung des Veranstaltungsablaufes oder -geschehens berechtigt den Veranstalter ohne weiteres, von einer künftigen Zulassung abzusehen. 

Bewerbungs- und Zulassungsfristen
Gemäß den EU-Vergaberichtlinien definieren wir folgende Fristen:

Bewerbungsfrist

Bewerbungen sind in der Zeit vom 01.12. des Vorjahres bis zum 30.06. des jeweiligen Veranstaltungs-jahres einzureichen.

Zulassungsfrist

Zeitpunkt der Entscheidung für die Standvergabe ist der 30.09. des jeweiligen Veranstaltungsjahres.

· Übertragung der Zulassung oder des Vertrages

Die Zulassung kann durch den zugelassenen Beschicker ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Veranstalters nicht auf Dritte übertragen werden; dasselbe gilt für eine (vollständige oder teilweise) Übertragung dieses Vertrages.

· Gewerbeschein

Eine Kopie der Gewerbeanmeldung ist der unterschriebenen Marktzusage durch den Beschicker beizufügen.

· Vertragsänderungen

Vertragsänderungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.
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